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Betriebsbewilligung einer Apotheke

Liste der einzureichenden Dokumente 
 

 
Um Ihnen eine Betriebsbewilligung ausstellen zu können, benötigen wir ein Dossier mit fol-
genden Unterlagen: 

- Einen Nachweis über den Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung (Bestäti-
gung der Versicherungsgesellschaft oder Kopie der Police). 

- Arbeitszeugnisse, die zwei Jahre Berufserfahrung bei einem Beschäftigungsgrad 
von 100% belegen. 

Wichtig: Wenn Sie zulasten der obligatorischen Krankenversicherung (OKP) abrechnen 
möchten, bitte wir Sie, uns die erforderlichen Dokumente zur Verfügung zu stellen, die Sie 
auf unserer Website finden. 

 

Die Kosten für die Bearbeitung des Gesuchs bei einer Änderung der Betriebsbewilligung 

oder der Mitverantwortung betragen Fr. 500.00 (+ Fr. 8.00 besondere Gesundheitsgebühr).   

Die Kosten für die Bearbeitung des Gesuchs im Falle der Einrichtung einer neuen Apotheke 

betragen Fr. 600.00 (+ Fr. 8.00 besondere Gesundheitsgebühr). 

 

Die Rechnung wird Ihnen mit der Betriebsbewilligung zugeschickt. Ein allfälliger Mehrauf-

wand bei einem unvollständigem Dossier kann zusätzlich in Rechnung gestellt werden. 

 

Bearbeitungszeit: 4 bis 6 Wochen. 
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